
Appell an die Gemeindevertretung Bickenbach  

zur Ortsentwicklung unserer Gemeinde 

 
 

Mit meiner Unterschrift unter dieses Dokument fordere ich die Mitglieder der 

Gemeindevertretung auf, den bevorstehenden Satzungsbeschluss zur  

1. Änderung des Bebauungsplans ’Nördlich der Darmstädter Straße‘  

um ein Jahr zu verschieben. 

Die so gewonnene Zeit soll wie folgt genutzt werden: 

1. Detaillierte Information der Bürgerschaft über das geplante 

Bauvorhaben der Schlossallee Bickenbach GmbH 

2. Bewertung der vorliegenden Planung und deren Auswirkungen auf 

unser Ortszentrum durch ein unabhängiges externes Fachbüro 

3. Entwicklung und Präsentation einer Alternativplanung für die Ortsmitte 

durch ein von Gemeinde und Investor unabhängiges Planungsbüro 

4. Organisation und Durchführung eines Dialogs mit der Bürgerschaft 

über die Entwicklung unserer Ortsmitte 

5. Kompromiss-Suche zwischen Gemeindevertretung und Bürgerschaft 

zur 1. Änderung des Bebauungsplans ’Nördlich der Darmstädter 

Straße‘ . 
 

[ Bitte in Druckbuchstaben ! ] 

 

Name:     _________________________________________ 

 

Vorname:    _________________________________________ 

 

Straße und Hausnummer: _________________________________________ 

Wohnort:     64404 Bickenbach 

Datum: 

 

Unterschrift:    _________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
Bürgerinitiative Ortsmitte Bickenbach 

c/o Burkhard Merg 

 August-Bebel-Straße 14 

 64404 Bickenbach 

 

 

 

 

 

Den ausgefüllten und unterschriebenen Appell können Sie 

 

 uns jeweils samstags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr am Infostand der         

BI Ortsmitte vor dem Rathaus persönlich abgeben, 

 

 per gelber Post an die o.g. Adresse schicken, 

 

 persönlich in der  August-Bebel-Straße 14  einwerfen, 

 

 einscannen und als Anhang mit einer Email an folgende Adresse schicken: 

info@bi-bickenbach.de 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hinweis: 

 

 

Dieser Appell soll der Gemeindevertretung vor ihrer Sitzung am 25. Januar 2018 

als 'Bürgerschaftliche Eingabe' überreicht werden.  

 

 

Der umseitige Appell ist kein förmliches Bürgerbegehren gemäß Hessischer 

Gemeindeordnung ! 

 

mailto:info@bi-bickenbach.de

